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CE-Kennzeichnung
Installationsanweisung

Niederspannungsrichtlinie
EMV-Richtlinie
Hager-Produkte erfüllen, soweit betroffen, die grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheits anforderungen der oben ge nannten
EU-Richtlinien. Bei der Herstellung und Entwicklung werden 
internationale, regionale und nationale Produktstandards 
berücksichtigt. Dazu zählen IEC-Normen, EN-Normen und
DIN/VDE-Normen.

Im Anschluss an die Konfor mitäts  bewertung erklärt Hager die
Konformität und kennzeichnet die Produkte eigenverantwortlich
mit CE.

Die CE-Kennzeichnung richtet sich an die Behörden (z. B. Ge -
werbe auf sichts ämter, Bauämter, Zoll ämter) der einzelnen Länder
innerhalb der EU. 
CE signalisiert den Behörden, dass die Produkte die relevanten
EU-Richtlinien erfüllen, auf Grund dessen sie somit für den freien
Warenverkehr innerhalb der EU zugelassen sind.

Anschlussfertige Schaltgerätekombinationen
Erfüllung der EMV-Richtlinien

Bei Zusammenbau, Bestückung und Verdrahtung von Nieder -
spannungschaltgeräte-Kombi nationen (z. B. anschluss fertige 
Verteiler-, Zähler- und Wandler schränke) sind neben den dem
Elektroinstallateur bereits be kannten Errichtungs be stimmungen
auch die Bestim mungen der Her steller anzuwenden.

Grund:
Sicherstellung der elektromag netischen Verträglichkeit bei der
Her stellung anschlussfertiger Schalt geräte kombinationen.

Um gegenseitige Beeinflussung von Einbaubetriebsmitteln unter-
einander und hinsichtlich der unmittelbaren Umgebung auszu -
schließen, müssen folgende ergänzende Montage- bzw.
In stal la tionsregeln beachtet werden.

1. Allgemeines
– Grundsätzlich sind nur CE-gekennzeichnete Betriebsmittel,

soweit Sie von EU-Richtlinien betroffen sind, einzubauen.
– In Ausnahmefällen sind zusätzliche besondere Montage- und

Installationsregeln hinsichtlich EMV zu beachten. Diese sind
ggf. in den Beipackzetteln der Einbaugeräte nachzulesen.

2. EMV-Umgebung (entsprechend DIN EN 60439-1)
– Hager-Einbaugeräte sind grundsätzlich geeignet für den Be-

trieb in Umgebung B.
– Bei vorgesehenem Betrieb in Umgebung A oder anderen 

Umgebungen können Einschränkungen gelten, abhängig 
vom jeweiligen Einsatzfall.

3. Montage und Verdrahtung
– Um gegenseitige Beeinflussung von Einbaubetriebsmitteln

untereinander und hinsichtlich der unmittelbaren Umgebung
auszuschließen, müssen allgemein folgende ergänzende 
Montage- bzw. Installationsregeln beachtet werden.

3.1 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (z. B. Fi-Schalter)
– Direkt anliegende Verdrahtungsleitungen an RCDs sind zu ver-

meiden. Ist dies nicht möglich, gilt folgende Regel:
- Direkt anliegende Stromleiter dürfen Betriebsströme ≤ 200 A

führen.
- Bei 1 cm Distanz der Stromleiter zum FI-Gerät dürfen 

Betriebsströme ≤ 300 A fließen.
- Bei 2 cm Distanz der Stromleiter zum FI-Gerät dürfen

Betriebsströme ≤ 400 A fließen. 

– Eingebaute Schutzschaltgeräte mit Bemessungsschaltver -
mögen ≥ 25 kA (z. B. Leistungsschalter) dürfen nicht direkt neben
FI-Geräten installiert werden.

– Ebenso dürfen Transformatoren nicht direkt neben FI-Geräten
installiert werden.

Umgebung B: Bezieht sich auf öffentliche Niederspannungsnetze
wie z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Leichtindustrie.
Starke Störquellen, wie Lichtbogenschweißeinrichtungen, werden
durch diese Umgebung nicht abgedeckt.
Umgebung A: Bezieht sich auf nichtöffentliche oder industrielle
Niederspannungsnetze/Bereiche/Einrichtungen einschließlich 
starker Störquellen.

3.2 Elektronische Einbaugeräte (z. B. Zeitschalter, Dimmer)
– Eingebaute Schutzschaltge räte mit Bemessungsschaltver -

mögen > 10 kA (z. B. Leitungsschutz   schalter) dürfen nicht 
direkt neben solchen Geräten installiert werden.

– Dimmer dürfen nur Verbraucherleistungen ≤ 1000 W ansteuern

Konformitätserklärung
Nebenstehende Erklärung kann herausgetrennt und in Ihre 
technischen Unterlagen zum Nachweis der Richtlinien-Konformität
eingeordnet werden.
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Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
D-66440 Blieskastel

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass alle mit CE gekennzeichneten Produkte, 
der folgenden Angebotssegmente 

Energieverteilung und Zählerplatzsysteme
Leitungsführung und Raumanschlusssysteme
Schalterprogramme und Gebäudesteuerung

die Anforderungen folgender EU-Richtlinien, soweit zutreffend und anwendbar, erfüllen:

Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG 
Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie (EMV) 2004/108/EG
Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen Richtlinie (R&TTE) 1999/5/EG

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet 
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Für die bestimmungsgemäße Anwendung unserer Produkte, zur Errichtung einer betriebs-
fertigen Anlage gemäß der einschlägigen Errichtungsbestimmungen, ist der Elektrotechniker 
zuständig. 

Die CE-Kennzeichnung ist direkt auf dem Produkt, auf der Verpackung oder auf der Umverpak-
kung aufgebracht.

Blieskastel, den 01.01.2010

Dr.-Ing. Dominique Beck
Leiter Normung und Business Environment – Hager Group
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

6.  Zahlung
Zur Begleichung unserer Rechnungen ge währen wir Ihnen rein netto ein 
Zahlungsziel von maximal 30 Tagen nach Rechnungs stellung. Bei Zahlungs -
stundung oder Be gleichung nach vereinbartem Termin sind wir berechtigt,
Zinsen in Höhe von 8 Pro zentpunkten über dem Basiszinssatz zu erheben –
vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadens, der uns durch Zah-
lungsverzug entsteht.

Sollte ein Besteller eine fällige Rechnung nach Mahnung nicht innerhalb von
10 Tagen bei uns eingehend begleichen, werden auch unsere sämt lichen 
sonstigen Forderungen umgehend fällig. Bitte haben Sie Verständnis, dass
wir in solchen Fällen noch nicht ausgeführte Liefe rungen bis zur Zahlung aller
Forderungen zurückbehalten. Der Besteller kann in diesem Fall keine Scha-
densersatzansprüche gegen uns geltend machen.

Wir sind berechtigt, Zahlungen eines Bestellers auf ältere Schulden anzurech-
nen, auch wenn dieser damit nicht einverstanden sein sollte. Selbstver ständ -
lich informieren wir den Be steller ausführlich und umgehend über die Verrech -
nung. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, rechnen wir eingehende
Zahlungen zu nächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die
Hauptleistung an.

Ihre Zahlungen gelten als erfolgt, sobald wir über den Betrag verfügen kön-
nen. Scheck zahlungen betrachten wir bei Einlö sung als erfolgt. Wechsel kön-
nen wir nur nach schriftlicher Ver einbarung und zahlungshalber annehmen.
Bitte haben Sie Ver ständnis, dass wir bei Erstbestellungen nur gegen Voraus -
zah lung liefern; im Gegenzug gewähren wir jedoch 2 % Skonto.

Erlangen wir nach einer Auftragsannahme negative Informa tio nen über die
Kreditwürdig keit des Bestellers, sind wir gezwungen, Vor aus zahlungen oder
Sicherheitsleistungen zu verlangen. Das gilt insbesondere, wenn Schecks
oder Wechsel zu Protest gehen oder der Besteller seine Zahlungen einstellt.
Sollte der Besteller keine Voraus zahlungen oder Sicherheitsleistungen erbrin-
gen können, müssen wir vom Vertrag zurücktreten, ohne dass der Besteller
Schadensersatzansprüche geltend machen kann.

7.  Liefer- und Leistungszeit
Verbindliche und unverbindliche Liefertermine oder -fristen bedürfen gleicher-
maßen der Schriftform.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt können wir lei-
der auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht vertreten.
Dazu zählen auch Ereignisse, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend
wesentlich erschweren oder unmöglich machen – wie zum Beispiel Streik,
Aussper rung, behördliche An ordnungen usw., auch wenn diese Ereig nisse bei
unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. Bei derartigen
Geschehnissen sind wir gezwungen, die Lieferung oder Leistung unter
Umständen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen
Anlaufzeit hinauszuschieben. Eventuell müssen wir sogar wegen des noch
nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.

Dauert eine Behinderung länger als drei Monate an, sind Sie berechtigt
– nach angemessener Nachfristsetzung – hinsichtlich des noch nicht erfüllten
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Ver längert sich die Lieferzeit oder werden
wir von unserer Ver pflich tung frei, er geben sich daraus keine Schadens-
ersatz an sprüche des Bestellers. Wir können uns jedoch nur auf die genannten
Umstände berufen, wenn wir Sie zuvor unverzüglich darüber benachrichtigt
haben.

Selbstverständlich können wir unsere Liefer- und Leistungsver pflichtungen
nur einhalten, wenn der Besteller seine Verpflich tungen rechtzeitig und ord-
nungsgemäß erfüllt.

8.  Gefahrübergang
Sobald die Ware unser Auslieferungslager verlassen hat, geht die Gefahr auf
den Besteller über. Bitte beachten Sie, dass auch die Gefahr der zufälligen
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Besteller übergeht,
wenn er in An nahme verzug gerät. Verzögert sich der Versand auf Wunsch des
Bestellers, geht die Gefahr mit Meldung der Versand bereit schaft auf ihn über.

9.  Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus Rechtsgründen jetzt oder
künftig gegenüber dem Besteller zustehen – einschließlich sämtlicher Saldo-
forderungen aus Kontokorrent –, beanspruchen wir die unten aufgeführten
Sicherheiten. Diese geben wir auf Verlangen nach unserer Wahl frei, wenn 
ihr Wert die Forderung um mindestens 20 % übersteigt:

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen unser 
Eigentum.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller,
jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigen tum durch Verbin-
dung, gilt als vereinbart: Das (Mit-)Eigentum des Bestellers an der einheit-
lichen Sache geht dem anteiligen Rech nungswert entsprechend auf uns über.
Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich.

In Ergänzung der allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und 
Leistungen der Elektroindustrie e. V. (ZVEI)

1.  Geltung der Bedingungen 
Zu Ihrer und unserer Sicherheit erfolgen unsere Lieferungen, Leistungen und
Angebote ausschließlich aufgrund der nachstehenden Geschäftsbedingungen.
Diese gelten im beiderseitigen Interesse auch für alle künftigen Geschäftsbe -
zie hungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung nehmen Sie die
Bedingungen an. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen können wir leider nicht akzeptieren.

Abweichungen, Ergänzungen oder Neben abreden sowie alle Vereinbarungen
zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages werden
erst nach unserer schriftlichen Bestätigung wirksam.

Diese Bedingungen haben keine Gültigkeit für die von uns über das Internet
vertriebenen Waren (Werbemittel etc.). Für unseren Internethandel gelten 
vielmehr besondere Verkaufs- u. Lieferbedingungen, die Sie im Internet über
den diesbezüglichen Link abrufen können.

2.  Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass
Annahmeerklärungen und Bestellungen erst nach unserer schriftlichen oder
fernschriftlichen Bestätigung rechtswirksam sind.

Berücksichtigen Sie bitte, dass Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte
und sonstige Leistungsdaten nur als an nähernd zu betrachten sind; es sei
denn, wir bezeichnen sie ausdrücklich als verbindlich. Die Eigentums- und
Urheber rechte an unseren Katalogen und Druckerzeugnissen, Kostenvoran-
schlägen, Zeichnungen und anderen Unter lagen liegen bei uns. Machen Sie
diese Unterlagen da her ohne unsere ausdrückliche und schriftliche Zustim-
mung Dritten nicht zugänglich – das gilt insbesondere für solche Unterlagen,
die wir Ihnen mit dem Vermerk „vertraulich“ zur Verfügung stellen.

Im beiderseitigen Interesse weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Mitarbeiter
keine mündli chen Nebenabreden treffen können oder mündliche Zusicherungen
geben dürfen, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

3.  Preise
Unsere Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und beinhalten keine Verpak -
kungs kosten; Kostenvoranschläge für Reparaturen sind unverbindlich. Alle
Preise sind Netto-Preise, denen die gültige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
hinzuzurechnen ist. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen müssen wir 
gesondert berechnen. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Preise ggf. anpassen, 
wenn zwischen Bestellung und Auftragsausführung Lohn-, Materialpreis- 
oder Steuererhöhungen eintreten.

Bei einer Erhöhung der Börsen-Notierungen für NE-Metalle, behalten wir uns
vor, für Produkte mit Kupfer-, Silber- oder Messinganteil die am Tag des Auf-
tragseinganges gültige Differenz in Form eines Zuschlages zu berechnen.

Bei den Produkten, die NE-Metalle beinhalten, ist als Basis in die Listenpreise
ab November 2011 eingerechnet:
Kupfer 450,– € je 100 kg 
Silber 150,– € je kg
Messing 150,– € je 100 kg 

Kupfer:
Bei weiteren Veränderungen der Börsennotierungen behalten wir uns vor, die
eingerechnete Basis der Listenpreise zu korrigieren.

Silber, Messing: 
Bei Silber und Messing behalten wir uns vor, bei Bedarf prozentuale Zuschläge
zu berechnen. Die Zuschlagsgruppen und die dazugehörende Zuschlagsmatrix
werden in diesen Fällen rechtzeitig vor Inkrafttreten bekannt gegeben.

4.  Verpackung
Verpackungen berechnen wir lediglich zum Selbstkostenpreis. Wenn Sie die
wiederverwendungsfähigen Verpackungen frachtfrei an uns zurücksenden,
schreiben wir Ihnen 2/3 der Kosten gut. Spezialverpackungen können wir 
leider nicht zurücknehmen.

5.  Versand
Ab einem Netto-Bestellwert von 500 Euro übernehmen wir für Sie die Fracht -
kosten in voller Höhe vom Auslieferungslager bis zum Bestimmungsort. Bei 
Express- oder Eilgutsen dungen ab einem Nettowert von 500 Euro vergüten wir
Ihnen die an teiligen Frachtgutkosten. Sonderverteilungen und andere Son der -
pro dukte können wir leider grundsätzlich nur unfrei ab Werk liefern. Bei Klein-
aufträgen unter 150 Euro Netto-Bestell wert müssen wir einen Zuschlag von 15
Euro netto berechnen.
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Als Besteller sind Sie im ordnungsgemäßen Ge schäftsverkehr berechtigt, 
Vorbehaltsware zu verarbeiten. Bei Zahlungsverzug oder der Bean tragung
bzw. der Eröffnung eines Insol venzver fahrens endet diese Befugnis. Verpfän-
dungen oder Siche rungs übereig nun gen können wir nicht zulassen.

Entstehen dem Besteller Forderungsansprüche aus Weiter ver kauf der Vorbe-
haltsware, Saldo forderungen aus Kontokorrent oder sonstigen Rechtsgrün-
den wie Versicherung oder unerlaubten Handlungen, tritt er seine Ansprüche
bereits jetzt sicherungshalber mit allen Neben rechten an uns ab. Und zwar
anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist
und wir daran in Höhe unseres Fakturenwertes Mit eigen tum erlangt haben. 
In diesem Fall steht uns an der Zession ein Anteil der Kaufpreisforderung zu,
der dem Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehalts ware zum Fakturenwert
des Gegenstandes entspricht. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen
des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forde-
rung gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Selbstver-
ständlich werden wir die abgetretenen Forderungen nicht einziehen, solange
der Besteller seinen Zahlungsve r pflichtungen uns gegenüber fristgemäß und 
vollständig nachkommt. Darüber hinaus er mächtigen wir den Besteller, die an
uns abge tretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzu-
ziehen. Allerdings müssen wir die Einzugsermächtigung widerrufen, wenn der
Käufer in Zahlungsverzug gerät. In diesem Fall bevollmächtigt uns der Bestel-
ler, die Schuldner von der Abtretung zu unterrich ten, und wir ziehen die Forde-
rungen selbst ein. Im gemeinsamen Interesse ist der Besteller verpflichtet, uns
auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden Forderungen zu
geben. Dies umfasst Namen und Anschrift der Schuldner, Höhe der einzelnen
Forderun gen, Rechnungsdatum usw. sowie alle weiteren notwendigen Aus-
künfte, die wir benötigen, um alle abgetretenen Forderungen geltend zu
machen. Außerdem gestattet er uns die Überprüfung der Auskünfte.

Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware – insbesondere bei Pfändungen –
muss der Bestel ler auf unser Eigentum hinweisen und uns un verzüglich
benachrichtigen. Bitte beachten Sie: Ist der Dritte nicht in der Lage, die
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, die in diesem
Zusammenhang entstehen, so haftet hierfür der Besteller. 

10.  Gewährleistung
Wir gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und Material-
mängeln sind. Wir geben Ihnen auf all unsere Pro dukte eine Gewährleistungs-
frist von zwei Jahren ab Lieferdatum.

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir Beschrei bun gen und technische Daten in
unseren Produktinformationen nicht als Produkt eigenschaften garantieren.
Ausnahme: Wir sichern diese ausdrücklich und schriftlich zu. Konstruktive
Änderungen behalten wir uns im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesse-
rung in unserem gemeinsamen Interesse vor.

Beachten Sie außerdem, dass wir keinerlei Gewährleistung übernehmen kön-
nen, wenn unsere Betriebs- oder Wartungs anleitungen nicht befolgt werden,
oder wenn Änderungen an unseren Produkten vorgenommen, Teile ausge-
wechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht unserer
Original spezifikation entsprechen. Diese Einschränkung gilt, solange der
Besteller nicht widerlegt, dass einer dieser genannten Umstände den Mangel
verursacht hat.

Erteilt uns ein Besteller den Auftrag, Produkte nach seinen Zeichnungen 
oder Mustern herzustellen, gewährleistet er, dass dadurch keine Schutz-
rechte Dritter verletzt werden. Bestimmt der Besteller Herstellungsweise 
oder Material, so haftet er für die Brauchbarkeit der Ware.

Bitte teilen Sie uns Beanstandungen unbedingt innerhalb einer Frist von
8 Tagen nach Eingang der Ware mit. Über verdeckte Mängel, die trotz sorg-
fältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht zu entdecken waren, informieren
Sie uns bitte unverzüglich nach Entdeckung in schriftlicher Form. Achtung:
Sollten Sie diese Fristen nicht beachten, können wir leider keinerlei Gewähr -
leistungsansprüche erfüllen.

Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die folgenden Beschränkungen
des Gewähr leistungsanspruchs:
Für mangelhafte Ware liefern wir Ihnen auf unsere Kosten selbst verständlich
Ersatz; das Recht des Bestellers auf Nach erfüllung durch Mangelbeseitigung
ist allerdings ausgeschlossen. Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener
Frist fehl, können Sie nach eigener Wahl entweder eine Herabsetzung der Ver-
gütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Gewährlei-
stungsansprüche – insbesondere Schadensersatzansprüche – sind ausge-
schlossen, es sei denn, es liegt vorsätzliches bzw. grob fahrlässiges Verhalten
vor oder wir haben im Sinn des Abs. 2 für unsere Produkte bestimmte Eigen-
schaften schriftlich zugesichert.

11.  Haftung
Sie können Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten und aus unerlaubter Handlung gegen uns oder unsere 
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen dann geltend machen, wenn vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Die Haftung ist auf solche
Schäden begrenzt, mit denen vernünftigerweise nach den Umständen zu
rechnen war, die bei Vertragsschluss bekannt waren. Davon unberührt bleibt
unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkt haf tungs gesetzes und aus
der Produzen ten haftung. Verständ licherweise können wir nicht haften, wenn
andere Personen als das Fach personal konzessionierter Elektrounternehmen
unsere Produkte montieren oder anschließen.

12.  Rücksendung
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir vertragsgemäß gelieferte Ware nicht
umtauschen oder zurücknehmen können. Sollten wir aus Kulanz gründen 
von diesem Grundsatz abweichen, gilt: Senden Sie Ware nur zurück, wenn
Sie von uns eine schriftliche Vereinbarung über Rücknahme oder Umtausch
erhalten haben. Schicken Sie die Ware erst dann fracht- und spesenfrei auf
eigene Gefahr an eines unserer Lager zurück. Stellen Sie bitte sicher, dass 
die Ware bei uns in einwandfreiem Zustand eintrifft – gebrauchtes, bereits
montiertes, zerbrochenes, defek tes oder konstruktiv überholtes Material 
können wir nicht entgegennehmen. Für den Bearbeitungsaufwand müssen
wir dem Besteller als Kostenersatz 15 % des Warenwertes der umgetauschten
oder zurück genommenen Ware berechnen, wenn kein anderer Betrag
gesondert und schriftlich vereinbart wurde.

13.  Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Saarbrücken.

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal

66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-0

Urheberrechtserklärung
Einzelne Vervielfältigungen des vorliegenden Druckerzeugnisses wie
z. B. Kopien und Ausdrucke dürfen nur zum privaten und sonstigen 
eigenen Gebrauch angefertigt werden, d. h., zulässig sind einzelne
Vervielfältigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch auf beliebigen
Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken
dienen (§ 53 UrhG). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren 
Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers
gestattet. Die hier veröffentlichten Texte und Abbildungen sind urhe-
berrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne unsere vorherige schrift-
liche Genehmigung reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbrei -
tet werden! Nur die Nutzung der bereitgestellten Inhalte zu privaten
Zwecken und für das weiterverarbeitende Gewerbe im Elektro- hand-
werk ist hiervon ausgenommen! Der Benutzer ist für die Einhaltung der
Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch
haftbar gemacht werden! Wir werden jeden Fall von Urheberrechtsver-
stößen verfolgen!

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand Januar 2012

Aktuelle Preise
www.hager.de
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Ihre Ansprechpartner

Hamburg

Leipzig

Hannover Berlin

Dortmund

Blieskastel

Köln

Bamberg

MünchenStuttgart

Frankfurt

Vertriebsregion West

Vertriebszentrum Köln
Robert-Bosch-Straße 10a
50769 Köln
Telefon 0221 59788-0
Telefax 0221 59788-30
koeln@hager.de

Vertriebszentrum Dortmund
Kammerstück 41
44357 Dortmund
Telefon 0231 935050-0
Telefax 0231 935050-50
dortmund@hager.de

Vertriebsregion Nord

Vertriebszentrum Hamburg
Biedenkamp 1 a
21509 Glinde
Telefon 040 670513-0
Telefax 040 670513-11
hamburg@hager.de

Vertriebszentrum Hannover
Industriegebiet Rethen/Nord
Magdeburger Straße 8
30880 Laatzen
Telefon 05102 9396-0
Telefax 05102 9396-10
hannover@hager.de

Vertriebsregion Ost

Vertriebszentrum Berlin
Seestraße 10
14974 Ludwigsfelde
Telefon 03378 8658-0
Telefax 03378 8658-62
berlin@hager.de

Vertriebszentrum Leipzig
Zörbiger Straße 6
06188 Landsberg
Telefon 034602 301-0
Telefax 034602 301-30
leipzig@hager.de

Vertriebsregion Süd

Vertriebszentrum München
Münchner Straße 87b
85221 Dachau
Telefon 08131 2927-0
Telefax 08131 2927-40
muenchen@hager.de

Vertriebszentrum Bamberg
Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon 0951 96513-0
Telefax 0951 96513-17
bamberg@hager.de

Vertriebsregion Südwest

Vertriebszentrum Blieskastel
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-2900
Telefax 06842 945-2909
saarbruecken@hager.de

Vertriebszentrum Frankfurt
Daimlerstraße 17/Industriegebiet
61449 Steinbach/TS
Telefon 06171 7004-0
Telefax 06171 85765
frankfurt@hager.de

Vertriebszentrum Stuttgart
Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon 0711 727231-0
Telefax 0711 727231-20
stuttgart@hager.de

In Ihrer Nähe:

www.hager.de

Aufträge und Logistik
Zentrale Auftragsbearbeitung
Telefon 06842 945-9726
Telefax 06842 945-7773
zabauftrag@hager.de

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon 06842 945-0

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kataloge und Broschüren
Telefax 06842 945-7666
dokumentation@hager.de

Leitungsführung und
Raumanschlusssysteme

Telefon 06842 945-9702  

Software

Telefon 06842 945-9703

Technische Anwendungsberatung

Schriftliche Anfragen: www.hager.de/service


